
 

 

 
8

3
6

/A
 X

X
V

I. G
P

 - In
itiativ

an
trag

 - T
ex

tg
eg

en
ü
b

erstellu
n
g
 (A

rb
eitsd

o
k
u
m

en
t P

arlD
io

n
) 

1
 v

o
n
 1

 

836/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 27.05.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 27.05.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem 
das  Arbeiterkammergesetz 1992 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das  Arbeiterkammergesetz 1992, BGBl. 
Nr. 626/1991, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 32/2018, wird wie folgt geändert: 

 

 § 61 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:   

 „Für alle Einkommensteile bis zu 1.000 Euro Bruttolohn 
ist keine Umlage zu entrichten.“ 

 

(2) Die Höhe der Umlage wird für die einzelnen 
Arbeiterkammern von der Hauptversammlung der 
Bundesarbeitskammer beschlossen. Sie darf höchstens 
0,5% der für die gesetzliche Krankenversicherung 
geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage betragen, dabei 
darf die Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 lit. a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, nicht 
überschritten werden. 

 

 (2) Die Höhe der Umlage wird für die einzelnen 
Arbeiterkammern von der Hauptversammlung der 
Bundesarbeitskammer beschlossen. Sie darf höchstens 
0,5% der für die gesetzliche Krankenversicherung 
geltenden allgemeinen Beitragsgrundlage betragen, dabei 
darf die Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 lit. a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fassung, nicht 
überschritten werden. Für alle Einkommensteile bis zu 
1.000 Euro Bruttolohn ist keine Umlage zu 
entrichten. 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008787



